
Originalarbeiten

Ethik Med 2003 · 15:203–220
DOI 10.1007/s00481-003-0218-5
Online publiziert: 21. Februar 2003
� Springer-Verlag 2003

Weyma L�bbe · Universit�t Leipzig

F�r Anna L�bbe:

Das Problem der Behinderten-
selektion bei der pr�natalen
Diagnostik und der
Pr�implantationsdiagnostik

Das Problem

Der Ethik-Beirat beim Bundesministerium f�r
Gesundheit hat sich in einer Stellungnahme
zum Thema „Pr�diktive Gentests“ in der fol-
genden, f�r analoge Diskussionsbeitr�ge durch-
aus nicht untypischen Weise ge�ußert: „Jeder
Form von sozialer oder politischer Diskrimi-
nierung aufgrund von genetischen Merkmalen
ist entgegenzutreten... . Die Tatsache, dass
genetische Tests pr�natal eingesetzt werden
und, wenn dem Kinde eine schwere Krankheit
oder Behinderung droht, h�ufig zu selektiver
Abtreibung f�hren, kann von behinderten Men-
schen als Bedrohung erlebt werden. Es bedarf
einer angemessenen Politik zur F�rderung der
Chancengleichheit behinderter Menschen[,] um
diese �ngste zu mindern“ ([9], S. 1).

Bei n�herem Hinsehen ist das eine eigenar-
tige Stellungnahme. Zun�chst wird gesagt, der
Einsatz von Gentests mit nachfolgender selekti-
ver Abtreibung k�nne von Behinderten als
Bedrohung erlebt werden. Dann wird jedoch
nicht hinzugef�gt, man m�sse diese Praxis

verhindern, um die �ngste abzubauen. Sondern
es wird hinzugef�gt, man m�sse die „Chancen-
gleichheit behinderter Menschen“ f�rdern. Da-
mit ist offenbar die Chancengleichheit der
bereits geborenen Behinderten gemeint. Wieso
ist die Kommission der Meinung, man k�nne
eine Angst, die erkl�rtermaßen aus der Praxis
selektiver Abtreibung resultiert, mit etwas an-
derem als der Verhinderung selektiver Abtrei-
bung beschwichtigen?

Man k�nnte sagen: Was die Behinderten
eigentlich f�rchten, ist nicht die selektive Ab-
treibung als solche. Sie selbst sind ja bereits
geboren. Aber warum sollte eine Gesellschaft,
die die Diskriminierung behinderten Lebens in
einigen Situationen gestattet und sie damit
offenbar nicht grunds�tzlich ablehnt, sie nicht
auch in anderen Situationen gestatten? Es geht
also um die Sicherung der Grunds�tzlichkeit der
Geltung des Diskriminierungsverbots. Der Ver-
such, die Kritiker mit einer Politik zur F�rde-
rung der Chancengleichheit bereits geborener
Behinderter zu beschwichtigen, nimmt die
eigentliche Beschwerde nicht ernst: Wenn die
Selektion erblich gesch�digter F�ten bzw. Em-
bryonen eine Diskriminierung behinderten Le-
bens ist, liegt in ihrer Zulassung eine Abwen-
dung vom Diskriminierungsverbot, und das ist
dann als solches bedrohlich und als solches zu
verhindern – und nicht mit dem Hinweis zu
quittieren, man werde sich bem�hen, andern-
orts f�r Behinderte umso mehr zu tun.

Also: Ist vorgeburtliche Selektion „Diskrimi-
nierung“? Es liegt mir daran, das Problem
zun�chst in dieser Form zu diskutieren, anstatt
�ber die Frage nachzudenken, ob vorgeburtliche
Selektion eine Diskriminierung bereits gebore-
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ner Behinderter h�ufiger oder wahrscheinlicher
macht. Denn diese empirische Frage hat einen
logischen Kern:1 Ob ein solcher Effekt zu
erwarten ist, h�ngt (zwar nicht nur, aber doch
wesentlich) davon ab, ob die �berzeugungen
und Werte, die hinter dem Diskriminierungs-
verbot einerseits und der Zulassung vorgeburt-
licher Selektion andererseits stehen, wider-
spruchsfrei vereinbar sind oder ob die einen
in irgendeiner Weise abgeschw�cht oder zu-
r�ckgenommen werden m�ssen, wenn die an-
deren zur Geltung kommen sollen.

Das Argument der gr�ßeren Belastung

Das Argument

Wenn jemand einem Farbigen einen Studien-
platz verweigert und als Grund angibt, diese
Person sei farbig und Farbige seien minderwer-
tig, dann ist das ein klassischer Fall von
Diskriminierung. Wenn aber jemand f�r eine
Fotostrecke �ber schwedische Folklore einen
entsprechenden Typus sucht und deshalb farbi-
ge Bewerber ablehnt, ist das keine Diskriminie-
rung. Es kommt also auf den angegebenen
Grund der Ungleichbehandlung an: Diskrimi-

nierung ist ungerechtfertigte Ungleichbehand-
lung. Eltern, die ein behindertes Kind abtreiben
lassen oder eine Behinderung bereits pr�im-
plantationsdiagnostisch ausschließen wollen,
pflegen das nun normalerweise nicht damit zu
begr�nden, Behinderte seien minderwertig oder
gar „lebensunwertes Leben“.2 Meistens wird als
Grund angegeben, dass ein behindertes Kind
f�r sie eine gr�ßere Belastung bedeute als ein
gesundes, psychisch oder vom Zeitaufwand her
oder auch finanziell, und dass sie diese gr�ßere
Last nicht tragen m�chten oder sich dies nicht
zutrauen. Ist das eine diskriminierende Begr�n-
dung?

Zwei Einw�nde

Die Antwort h�ngt, mindestens, von zwei Fra-
gen ab: Erstens kann es sein, dass die involvierte
Tatsachenbehauptung unzutreffend ist – dass es
nicht korrekt ist zu sagen, behinderte Kinder
seien f�r ihre Eltern eine gr�ßere Last als
gesunde. Dieses Argument tritt in der Debatte
in einer seltenen und einer verbreiteten Variante
auf. Beide sind kurz zu besprechen. Zweitens: Es
kann sein, dass die fragliche Begr�ndung auch
dann diskriminierend ist, wenn die involvierte
Tatsachenbehauptung zutrifft. Dass ein behin-

1 �hnlich – n�mlich zwischen „intrinsischen“ und „folgenori-
entierten“ Argumenten – differenziert Birnbacher ([3], S. 466)
anl�sslich der Diskussion des (intrinsischen) sog. Expressions-
arguments (des Arguments, dass die Haltung, die sich im Akt
der vorgeburtlichen Selektion gegen Tr�ger eines bestimmten
Merkmals ausdr�ckt, eo ipso eine Haltung gegen alle Tr�ger
dieses Merkmals sei). – Zum empirischen Aspekt der Frage siehe
([3] S. 470): „Im �brigen deuten die Erfahrungen der letzten
Jahre in Europa nach meiner Einsch�tzung nicht darauf hin, daß
die M�glichkeiten pr�nataler Diagnostik mit selektiver Abtrei-
bung zu einer st�rkeren Ausgrenzung heredit�r Kranker und
Behinderter gef�hrt haben. In Griechenland und Zypern hat die
Praxis der Selektion gegen Thalass�mie (mit Kooperation der
orthodoxen Kirche) die Bereitschaft eher wachsen lassen, sich
f�r die Thalass�miekranken einzusetzen, vor allem infolge der
Entlastung der Sozialkassen und der medizinischen Kapazit�ten.
Es w�re ein offenkundiger Fehlschluß zu meinen, daß sich die
gesellschaftliche Akzeptanz heredit�r chronisch Kranker und
Behinderter durch die Steigerung von deren Zahl steigern
ließe.“ Wie praktisch durchweg �blich ohne irgendwelche
Belege gegenteiliger Meinung z. B. Sacksofsky (zur Pr�implan-
tationsdiagnostik): „Eine solche Form der Ausgrenzung h�tte
auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Stellung der
durch diese Eigenschaften definierten Personengruppen. Ver-
st�rkte Diskriminierung w�re die wahrscheinliche Folge“ ([29],
S. 71 f).

2 Ebenso, mit weiteren Differenzierungen, Birnbacher ([3],
S. 467). Anders Sacksofsky in ihrem Gutachten f�r die EnquÞte-
Kommission des Deutschen Bundestages „Recht und Ethik in
der Medizin“: „Eine Untersuchung von Menschen daraufhin, ob
sie bestimmte Eigenschaften aufweisen, mit der Absicht, sie bei
negativem Befund zu t�ten, stellt eine Selektion von Menschen
nach ihrem ‚Wert� dar. Durch eine solche Untersuchung wird ein
Urteil dar�ber abgegeben, ob ein Leben mit bestimmten
Eigenschaften ‚wertes� oder ‚unwertes Leben� darstellt. Den
Menschen, bei denen die Eigenschaft vorliegt, wird das
Lebensrecht abgesprochen. Eine solche Selektion ist der
Inbegriff einer menschenw�rdewidrigen Behandlung“ ([29],
S. 65). Zuvor wurde die Frage der Menschenw�rdetr�gerschaft
des Embryos bejahend entschieden und die Schutzintensit�t
dieses Grundrechts bei Embryo und Mensch f�r identisch
erkl�rt, woraus nach Ablehnung einiger weiterer in der
Diskussion vorgebrachter Differenzierungsgr�nde geschlossen
wird, dass die im Zitat f�r den Umgang mit „Menschen“
gegebene Beurteilung auf das Verfahren der Pr�implantations-
diagnostik �bertragbar sei ([29], S. 65–71, zum Ergebnis S. 72 f).
Diese erscheint daher als mit nationalsozialistischen Selekti-
onspraktiken vergleichbar: „Das Bild der Selektions-Rampe in
Auschwitz dr�ngt sich ebenso auf wie die an behinderten
Menschen durchgef�hrten ‚Euthanasie-Programme�“ ([29],
S. 47).
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Zusammenfassung
Verstoßen pr�natale und pr�implantive Selektion von
Behinderten gegen das Diskriminierungsverbot? Die
Antwort wird meist von der Frage nach dem Status des
Embryos abh�ngig gemacht: Ist der Embryo Tr�ger der
Menschenw�rde und des Rechts auf Leben, dann k�nne
eine Entscheidung der Mutter gegen das Kind (soweit sie
�berhaupt gerechtfertigt werden kann) dem Diskrimi-
nierungsvorwurf nur entgehen, wenn sie nicht spezifisch
im Blick auf den Behindertenstatus des Embryos f�llt. Der
vorliegende Beitrag 1. setzt nicht voraus, dass der
Embryo kein Tr�ger der Menschenw�rde und des Rechts
auf Leben ist; 2. argumentiert, dass der Mutter die
Ber�cksichtigung des Behindertenstatus gleichwohl nicht

vorgeworfen werden kann, da dergleichen im privaten
Bereich auch sonst h�ufig ber�cksichtigt wird und es
gute Gr�nde gibt, das nicht generell zu verbieten;
3. macht deutlich, dass der starke intuitive Widerstand
speziell gegen die Pr�implantationsdiagnostik in der
deutschen �ffentlichen Debatte in etwas anderem als der
Sorge um die Rechte der verworfenen Embryonen
wurzelt und dass eine dementsprechende Umorientie-
rung der Debatte dringend erforderlich ist.
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Selective abortion, preimplantation diagnosis, and the rights of the disabled

Abstract
Definition of the problem: Are selective abortion and
preimplantation diagnosis to be criticized for discrimi-
nating against the disabled? Arguments and Conclu-
sions: The answer is often said to depend on the
position a person takes concerning the status of the
embryo: If the embryo is a subject of human rights, the
mother�s decision not to accept the embryo (insofar as it
may be justified at all) should be made irrespective of
the child�s disability status if the decision is to be non-
discriminating. The following article (i) does not
presuppose that the embryo is not a subject of human
rights, (ii) argues that the mother is still not to be
criticized for letting her decision depend on the disability

status because many people consider, and everybody
must be allowed to consider, such a status in matters
concerning her or his sphere of privacy, (iii) argues that
the intuitive reserve against preimplantation diagnosis in
the German public debate is rooted in something else
than a concern for the rights of the rejected embryo-
individuals, and that the problem should be discussed
accordingly.
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dertes Kind f�r seine Eltern eine gr�ßere
Belastung ist als ein gesundes, ist m�glicher-
weise selbst dann, wenn es zutrifft, kein akzep-
tabler Grund f�r eine vorgeburtliche Selektion.

Die seltene Variante des ersten Einwands

Aus Betroffenenberichten geht hervor, dass
manche Eltern sich durch den Umgang mit
ihrem behinderten Kind bereichert f�hlen, sei
es durch das Gef�hl der eigenen Kraft und
menschlichen Reifung bei der Bew�ltigung die-
ser Aufgabe, sei es durch Partizipation an einer
besonderen, in unserer Gesellschaft seltenen
(etwa meditativeren) Haltung ihres Kindes zur
Welt und zum eigenen Dasein, oder aus sons-
tigen Gr�nden.3 �hnliche Berichte gibt es von
Personen, die sich mit der eigenen Behinderung
oder einer eigenen schweren Krankheit ausein-
andergesetzt haben. Freilich ist es ein Unter-
schied, ob man von einer Last sagt, man k�nne
gewinnen, wenn man sie tr�gt, oder ob man
sagt, es handle sich nicht um eine Last. Wenige
gehen so weit, sich eine Krankheit zu w�nschen,
weil man durch ihre Bew�ltigung reifen kann,
und dasselbe gilt f�r Krankheit oder Behinde-
rung der eigenen Kinder. Gewiss gibt es Perso-
nen, die ein behindertes Kind freiwillig in Pflege
nehmen. Und es mag auch sein, dass es Perso-
nen und Betreuer solcher Personen gibt, die
eine erfolgversprechende Therapie ausschlagen
w�rden, weil sie das, was man gew�hnlich eine
Behinderung nennt, sowie die damit ggf. ver-
bundenen besonderen Betreuungsleistungen
tats�chlich nicht oder nicht mehr als Last
empfinden. In diesem Sinne hat jedenfalls ein
gehbehinderter Verbandsvertreter in einem Zei-
tungsinterview bekundet, er w�rde, wenn die
Fee mit den drei W�nschen k�me, sich „einen
Cappuccino“ w�nschen ([11], S. 28).

Man mag das glauben oder nicht – die Frage
ist, wie solche pers�nlichen Einstellungen in
einer Debatte �ber selektive Abtreibung als
Argument gegen Personen verwendbar sind,
die anders empfinden. Solchen Personen gegen-
�ber kollabiert der Einwand, es handle sich bei
einer Behinderung oder bei der Betreuung eines
Behinderten nicht um eine Belastung, in die

Mahnung, man sei moralisch verpflichtet, gegen
das Belastungsgef�hl anzugehen oder es jeden-
falls nicht handlungsbestimmend werden zu
lassen.4 Auf dieses Argument – es entspricht
dem zweiten oben genannten Einwand – kom-
men wir zur�ck.

Die verbreitete Variante
des ersten Einwands

Manche Eltern, meist jedoch im Diskurs ge-
schulte Vertreter von Behindertenverb�nden
wenden ein, dass die vermeintliche Eigenschaft,
eine Last zu sein, nicht so sehr eine Folge der
Besonderheit des Kindes als vielmehr eine
Funktion der gesellschaftlichen Verh�ltnisse
sei: Je behindertenfeindlicher die Gesellschaft,
je weniger rollstuhlgerechte Geb�ude, je weniger
Personen, die die Taubstummensprache beherr-
schen, je gr�ßer der Leistungsdruck auf dem
Arbeitsmarkt, und so fort, desto gr�ßer sei die
Last, die es bedeute, ein behindertes Kind zu
haben.5

Dieses Argument enth�lt mehr als eine
Verschiebung der moralischen Beistandsver-
pflichtung von den prospektiven Eltern hin zur
Allgemeinheit. Es behauptet dar�ber hinaus
oder legt wenigstens rhetorisch nahe, dass die
Belastungen Behinderter und ihrer Betreuer
nicht Folge unterlassener Beistandsleistungen,
sondern Folge aktiver Beeintr�chtigungen sind.
Damit z. B. ein Rollstuhlfahrer bei der R�umung
eines Geb�udes gegen�ber seinen gehf�higen

3 Vgl. Christian Judith ([11], S. 27): „Ich habe das Gl�ck gehabt,
mit Menschen mit geistiger Behinderung zusammenleben zu
d�rfen...“

4 Vgl. Judith ([11], S. 27) als Antwort auf die Frage „Sind Sie
grunds�tzlich gegen Abtreibung?“: „Nein. Ich halte sie dann f�r
gerechtfertigt, wenn eine Frau sagt: Ich kann kein Kind
bekommen. Aber diese Entscheidung darf nicht aufgrund von
Qualit�tsmerkmalen fallen.“
5 Vgl. Kaplan ([16], S. 131): „The emerging disability rights
movement is built on the shared belief that many of the
problems experienced by persons with disabilities are caused
not by the disability but by the barriers that exist in society,
whether they are architectural, technological, legal, or attitu-
dinal“; ebenso Oliver ([25], S. 22), der hier (zustimmend, vgl.
S. 2) ein Dokument der britischen UPIAS („Union of the
Physically Impaired Against Segregation“) wiedergibt: „In our
view, it is society which disables physically impaired people.
Disability is something imposed on top of our impairments by
the way we are unnecessarily isolated and excluded from full
participation in society.“ Siehe mit weiteren Nachweisen ([8],
S. 13–16). Zur Relevanz dieses Problems f�r die Pr�implanta-
tionsdiagnostik siehe [27].
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Mitmenschen benachteiligt ist, bedarf es in der
Tat zweier Faktoren: erstens der fehlenden
Gehf�higkeit des Betroffenen und zweitens der
Tatsache, dass die Wege als Treppen und nicht
als Rampen gebaut wurden. Sollten in solchen
F�llen anstelle der fehlenden Gehf�higkeit die
Treppen als der behindernde Faktor bezeichnet
werden?

Ob bestimmte Eigenschaften belastend wir-
ken oder nicht bzw. wie stark sie belasten, h�ngt
(jedenfalls bei Eigenschaften, die nicht in allen
denkbaren Umgebungen in gleicher Weise be-
lastend sind) in der Tat von der Umgebung ab.
Daraus folgt nicht, dass anstelle der fraglichen
Eigenschaften die betreffenden Umgebungen
das Belastende seien. Es sind aber auch umge-
kehrt nicht die Eigenschaften anstelle der Um-
gebungen das Belastende. Die Belastung h�ngt
vielmehr am Zusammentreffen beider Faktoren.
Entsprechend ist die Belastung auch auf zwei-
erlei Weise vermeidbar: Personen mit den
fraglichen Eigenschaften k�nnen die einschl�-
gigen Umgebungen meiden; oder die Umgebun-
gen k�nnen so ge�ndert werden, dass sie f�r
Personen mit den betreffenden Eigenschaften
nicht mehr belastend sind. Die These, die
Belastung sei der Tatsache zuzurechnen, dass
die Umgebung falsch ist, ist dann der Sache
nach identisch mit der These, es bestehe ein
Anspruch, die Umgebung in einer bestimmten
Weise gestalten zu d�rfen oder von anderen
gestaltet zu bekommen.

�ber solche Anspr�che kann man lange
streiten: Welche Rolle sollen Mehrheits- und
Minderheitsverh�ltnisse spielen; welche Rolle
die Kosten, und wer hat sie zu tragen; welche
Rolle die Genese der jeweils belastenden Eigen-
schaft;6 welche Anspr�che lassen sich mit dem
Sch�digungsverbot begr�nden, welche mit ei-
nem so genannten Lastenausgleich und welche
allein mit Solidarit�tspflichten – und lassen sich
diese Anspruchskategorien �berhaupt scharf
voneinander abgrenzen?7 usf. Prima facie

scheint es im vorliegenden Kontext aber nicht
n�tig, sich auf diese Debatten weiter einzulas-
sen. Denn kaum jemand bezweifelt, dass Behin-
derte wie alle anderen B�rger einen wie auch
immer zu begr�ndenden grunds�tzlichen An-
spruch auf eine Gestalt ihrer Umgebung haben,
die das zu ihrem �berleben n�tige Minimum
enth�lt. Wird aber nicht gerade dieses Minimum
dem behinderten F�tus vorenthalten, wenn er
abgetrieben wird – n�mlich eben mit dem
Argument, diese Last sei unzumutbar?

Damit kommen wir zur Diskussion des
zweiten Einwands gegen das Argument der
besonderen Belastung – n�mlich zu der These,
dieses Argument biete keinen akzeptablen
Grund f�r eine vorgeburtliche Selektion.

Der zweite Einwand – im pr�natalen
Kontext

Der Streit um die Notstands-Analogie
und das Recht auf den eigenen K�rper

Hier liegt der Einstieg in die vieldiskutierte
Frage, ob es berechtigt ist, dass die Gesellschaft
einen pr�natalen Entzug des Versorgungsmini-
mums (d. h. einen Schwangerschaftsabbruch)
nicht mit einem postnatalen gleichsetzt. Das ist
keine Frage, die nur Behinderte betrifft. Nicht-
behinderte Kinder werden ebenfalls abgetrie-
ben, weil sie als eine unzumutbare Last emp-
funden werden. Wer der Ansicht ist, dass solche
Lasten vorgeburtlich ebenso wenig abgewiesen
werden d�rfen wie nachgeburtlich, der wird die
Abtreibungspraxis zun�chst f�r eine Diskrimi-
nierung vorgeburtlichen Lebens im Allgemei-
nen halten.

6 Vgl. den Ursprung des Schwerbehindertenrechts in der
Kriegsopferversorgung; zur historischen Entwicklung siehe ([24],
S. 47 ff).
7 Vgl. zur diesbez�glich nat�rlich problembewussten, in zahl-
reichen Einzelheiten aber nur historisch zu erkl�renden und
schon deshalb in der Frage der Anspruchsgrundlagen nicht stets
trennscharfen Binnensystematik des Sozialrechts z. B. ([4] Rn.
11–16, S. 7-10). Nach dem Gesagten ist es wenig hilfreich (aber

�beraus verbreitet), wenn versucht wird, behindertenrechtliche
Anspr�che (bzw. deren Abwehr) politisch mit der Behauptung
zu begr�nden, dass die gesellschaftlichen Verh�ltnisse (bzw. die
Behinderungen) der belastende Faktor seien; vgl. Anm. 5 sowie
z. B. folgende Passage aus Parlamentsprotokollen, die in
Ausz�gen bei Davy ([8], S. 8, Anm. 2) wiedergegeben sind: „Es
ist auch in der ganzen Diskussion in der Verfassungskommission
keine einzige Rechtsnorm genannt worden, bez�glich der man
aufgezeigt hat, daß sie Behinderte diskriminiert .... Die
Nachteile, die da sind, gibt es nicht aufgrund des Rechts,
sondern aufgrund der Behinderung.“ – Zu den Schwierigkeiten
des im verfassungsrechtlichen Verbot der Diskriminierung
Behinderter (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) verwendeten Begriffs
„benachteiligt“ vgl. ([8], S. 20–23).
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Dar�ber, was mit der Formel „ebenso wenig
wie nachgeburtlich“ genau gefordert ist,
herrscht freilich Streit, und zwar auch unter
denjenigen, die eine �nderung der offiziellen
Rechtslage in Sachen Fr�heuthanasie nicht in
Erw�gung ziehen. Die Differenzen beziehen sich
auf die Frage, wie einige prim�r f�r Konfliktla-
gen unter Geborenen konzipierte Rechtsinstitu-
te – insbesondere der rechtfertigende (aggres-
sive oder defensive) Notstand sowie der ent-
schuldigende Notstand – korrekt auf pr�natale
Konfliktlagen zu �bertragen sind. Bei diesen
Rechtsinstituten spielt die Frage der Zust�ndig-
keit f�r den Konflikt eine große Rolle. So ist z. B.
nicht entschuldigt, wer sich durch Zugriff auf
die Ausr�stung anderer Bergsteiger, die diese
ebenfalls ben�tigen, aus einer Gefahrenlage
rettet, nachdem er die schlechte eigene Ausr�s-
tung selbst verschuldet hat.8 In Analogie zu
solchen Regeln wird h�ufig die These vertreten,
dass mindestens im Falle einer vors�tzlich oder
fahrl�ssig selbst herbeigef�hrten Schwanger-
schaft die Schwangere ein Recht zur Aufl�sung
des Konflikts auf Kosten des F�tus nicht in
Anspruch nehmen k�nne.9

Sieht man genauer hin, gibt es jedoch auch in
der Welt der Geborenen Konfliktlagen, bei
denen das Recht nicht fordert, dass sie auf
Kosten des Zust�ndigen aufgel�st werden – und

zwar auch dann nicht, wenn es f�r den anderen,
den Unschuldigen, dabei um Leben und Tod
geht. Ein Beispiel: Wer infolge eines Verkehrs-
unfalls eine irreparable Lebersch�digung erlei-
det, kann den Unfallverursacher nicht als Or-
ganspender in Anspruch nehmen. Er muss
schon selber sterben. Dass das so ist, liegt
gewiss nicht daran, dass wir solche F�lle wegen
der Rezenz der Technik, die die Schadensab-
wehr m�glich macht, als Konfliktf�lle noch gar
nicht wahrzunehmen gelernt h�tten. Es liegt
vielmehr am Sonderstatus des Rechts auf den
eigenen K�rper. „Meine Leber geh�rt mir“ – so
kann der Verkehrss�nder behaupten, und er
bekommt Recht. Das verschuldensunabh�ngige
Recht am eigenen K�rper beschr�nkt sich auch
nicht auf die Verweigerung der Spende lebens-
wichtiger Organe. Auch die Nierenspende oder
die Knochenmarkspende geraten in der Welt
der Geborenen bei Verschulden eines fremden
Bedarfs nicht zur Rechtspflicht; und sogar �ber
die Erzwingbarkeit der Blutspende streiten sich
die Strafrechtsgelehrten.10

Konsistenterweise kann auch beim Schwan-
gerschaftskonflikt die Einschl�gigkeit des

8 Vgl. § 35 Abs. 1 StGB (Entschuldigender Notstand): „Wer in
einer gegenw�rtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr f�r
Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die
Gefahr von sich, einem Angeh�rigen oder einer anderen ihm
nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies
gilt nicht, soweit dem T�ter nach den Umst�nden, namentlich
weil er die Gefahr selbst verursacht hat..., zugemutet werden
konnte, die Gefahr hinzunehmen;...“.
9 Siehe Merkel ([23], S. 3): „Ein Konflikt, singul�r oder nicht, darf
aus prinzipiellen Gr�nden der Gerechtigkeit nicht auf Kosten
dessen gel�st werden, der f�r die Entstehung der Konfliktlage
unzust�ndig ist, und umso weniger dann, wenn diese
Zust�ndigkeit eindeutig auf der Gegenseite liegt. Die Antwort
auf die Frage, wer von den beiden Beteiligten, Schwangere oder
Embryo, in jeder denkbaren Hinsicht daf�r zust�ndig ist, daß
dieser in den Uterus geraten ist, bedarf wohl keines l�ngeren
R�sonnements“. Dieses Argument ist aus der angels�chsischen
Diskussion als die sog. „Responsibility Objection“ bekannt,
n�mlich gegen Judith Thomsons [33] Verteidigung des Rechts
auf Abtreibung durch Analogisierung der Schwangerschaft mit
einem erzwungenen neunmonatigen Anschluss des eigenen
Blutkreislaufs an den K�rper eines bed�rftigen Patienten. Zur
Darstellung und Diskussion der Varianten des Einwands [5], mit
weiteren Nachweisen.

10 Vgl. Jakobs ([14], 13. Abschnitt, Rn. 25, S. 422, mit weiteren
Nachweisen Anm. 55), zun�chst zum aggressiven, also bei
Unzust�ndigkeit des prospektiven Blutspenders f�r den Bedarf
einschl�gigen Notstand: „Nur mit dem symbolischen Gehalt an
Entfaltungschancen, den die Freiheit oder die k�rperliche
Integrit�t enthalten, kann erkl�rt werden, daß im Schulfall der
gewaltsamen Gewinnung dringend ben�tigten Transfusions-
bluts Notstandsrechtfertigung ausscheiden soll; der beim
Eingriffs-opfer realisierte Verlust d�rfte sich nicht von der
Einbuße unterscheiden, die etwa ein Notfalleinsatz nach § 323 c
StGB [Unterlassene Hilfeleistung, W.L.] mit sich bringt; aber
beim Notfalleinsatz... wird eine menschliche Leistung gefordert,
bei der erzwungenen Transfusion hingegen ein Teil des K�rpers
eines Menschen“. Bei Zust�ndigkeit des prospektiven Eingriffs-
opfers f�r den Bedarf seien zwar die Regeln des defensiven
Notstands (nach § 228 BGB) mit weitergehenden Eingriffsbe-
fugnissen einschl�gig (vgl. [14], Rn. 5 und 6 sowie 27 und bes.
46–49); jedoch sei wie bei der Notwehr „auch bei defensivem
Notstand eine Abwehr nur erlaubt, solange die aktuelle
Gestaltung des Organisationskreises des Zust�ndigen Bedingung
der noch ausstehenden Folgen ist. Es ist also nicht erlaubt, eine
schwere Krankheit, die durch ein rechtswidriges Verhalten eines
anderen verursacht wurde, dadurch zu heilen, daß dem
anderen zwangsweise das zur Heilung erforderliche Organ
genommen wird“ ([14] Rn. 48, S. 432 f). Danach ist f�r den Fall
der Blutabnahme kein anderes Ergebnis anzunehmen. Vgl. aber
ders. zum Schwangerschaftskonflikt in [15], siehe unten,
Anm. 12. – In der angels�chsischen Diskussion wird die Pflicht
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Rechts auf den eigenen K�rper nicht auf F�lle
einer echten medizinischen Notlagenindikation
begrenzt werden.11 Der Slogan „Mein Bauch
geh�rt mir“ kann daher nicht einfach mit dem
Hinweis pariert werden, er �bersehe, dass der
Frau zwar der Bauch, nicht aber das Kind darin
geh�re; und das Recht, dar�ber zu bestimmen,
ob ein Kind in ihrem Bauch ist, habe sie „in
moralisch untadeliger Weise“ durch Empf�ng-
nisverh�tung aus�ben k�nnen ([20], S. 250).
Tats�chlich nimmt der Slogan nicht das Eigen-
tum am Kind, wohl aber das Eigentum an dem
Platz in Anspruch, an dem sich das Kind
befindet, und dazu ein Abwehrrecht gegen�ber
den Ver�nderungen, die es dort bewirkt. Das
Argument, die Frau habe ihre Abwehrrechte
hinsichtlich ihres Bauchs in moralisch untade-
liger Weise durch Empf�ngnisverh�tung aus-
�ben k�nnen, ist dann ungef�hr so �berzeugend
wie das Argument, der Verkehrss�nder habe
seine Abwehrrechte hinsichtlich seiner Organe
in moralisch untadeliger Weise durch korrektes
Autofahren aus�ben k�nnen.

Was genau in der Welt der Geborenen die
Grundlagen und evtl. die Grenzen des Rechts
am eigenen K�rper sind und wie die Konse-
quenzen f�r den Fall des Schwangerschaftskon-
flikts im Einzelnen auszubuchstabieren sind –
dar�ber muss meines Erachtens weiter nachge-
dacht werden. Dasselbe gilt f�r das mit dem
Recht auf den eigenen K�rper nicht identische,

aber ebenfalls dicht mit der personalen Identit�t
verkn�pfte Recht, nicht gegen den eigenen
Willen Mutter werden zu m�ssen. Auch ein
solches Recht, so scheint mir, erledigt sich nicht
einfach durch eine vorangegangene Fahrl�ssig-
keit.12 Wie auch immer – die Tatsache, dass ein
Schwangerschaftsabbruch weder im geltenden
Recht noch verbreiteter moralischer Intuition
nach mit einer postnatalen T�tung oder einem
postnatalen Entzug des Versorgungsminimums
einfach gleichgesetzt wird, bedarf zu ihrer
Begr�ndung offenbar nicht notwendig der The-
se, dass das ungeborene Leben gegen�ber dem
geborenen Leben schon als solches ein minderes
Lebensrecht habe.13 Hat beides, wie ich deshalb
im Folgenden mit der offiziellen, n�mlich
h�chstrichterlichen Position weiterhin voraus-
setzen will, grunds�tzlich das gleiche Lebens-
recht, dann stellt sich immer noch die hier in
erster Linie interessierende Frage, wie es mit der
gleichen Achtung des Lebensrechts speziell des
behinderten F�tus steht.14

zu einer zwangsweisen (auch neunmonatigen!) Spende nach
Verschulden des Bedarfs – ohne Kommentar zur doch wohl
auch im angels�chsischen Raum entgegenstehenden Rechtslage
– offenbar verbreitet f�r legitim gehalten, siehe z. B. ([6],
S. 398 f); ebenso ohne Einwendungen ([5], S. 288), der lediglich
die �bertragbarkeit des Arguments auf den Fall der Schwan-
gerschaft ablehnt, n�mlich mithilfe der (in der „population
ethics“-Debatte entwickelten) Differenzierung zwischen Verur-
sachung eines Bedarfs einerseits und Verursachung einer
Person, die bed�rftig ist, ohne dass diese Bed�rftigkeit von
irgend jemandem verschuldet w�re, andererseits.
11 Deutlich in diesem Sinne – aber ohne Bezug auf die
Verschuldensfrage – Sacksofsky: „Es d�rfen nicht einer Person
gravierende Lasten zugunsten einer anderen auferlegt werden.
Unsere Rechtsordnung ist extrem zur�ckhaltend darin, einem
Menschen k�rperliche Beeintr�chtigungen zugunsten eines
anderen Menschen zuzumuten. Schon ein Zwang zur Blut- oder
Organspende ist kaum vorstellbar, weil das Recht am eigenen
K�rper zu den wichtigsten Rechten des Menschen geh�rt. Eine
ungewollte Schwangerschaft ist daher immer ‚unzumutbar� f�r
die Frau“ ([29], S. 32).

12 Die in der Literatur umstrittene, aber in der Praxis
anerkannte Unzumutbarkeit einer Abwendung besonderer
nachgeburtlicher Belastungen durch Freigabe des Kindes zur
Adoption bedarf m. E. zu ihrer Begr�ndung (falls man sie
begr�nden m�chte) dieses Gesichtspunkts; ebenso die damit
zusammenh�ngende Praxis der T�tung des F�tus im Mutterleib
(Fetozid) vor der eigentlichen Abtreibung bei F�ten, die
außerhalb des Mutterleibs lebensf�hig w�ren. Nach § 218 a
Abs. 2 StGB geh�rt es zu den Bedingungen der Rechtfertigung
eines Abbruchs, dass „die Gefahr [f�r die Schwangere] nicht auf
eine andere f�r sie zumutbare Weise abgewendet werden
kann“. Vgl. zum Adoptionsproblem ([32] (J�hnke) § 218 a,
Rn. 76); zum Fetozid z. B. ([31], S. 501): „Hingegen wird im
Unterschied zur Geburtseinleitung durch den Fetozid sicherge-
stellt, daß die Schwangere nicht zur Mutter eines ungewollten
Kindes wird.“ Dass, wie Jakobs meint, beim nicht indizierten
(lediglich „beratenen“) Abbruch das Problem beim Recht auf
den eigenen K�rper �berhaupt falsch lokalisiert sei (‚Es ist ja ...
nicht oder allenfalls ganz nachrangig die physisch-biologische
Belastung der schwangeren Frau, welche diese zum Abbruch
treibt, sondern es sind die sozialen Konsequenzen, die den
Status der Mutter eines Kindes ausmachen“; [15], S. 33 f),
beruht wohl auf dem gleichen bedenklichen Mangel an
Einf�hlungsverm�gen in eine ungewollt Schwangere, den auch
Sacksofsky den Richtern des Bundesverfassungsgerichts vorwirft
(„ ... Ausmaß des Eingriffs, den eine ungewollte Schwanger-
schaft bedeutet, vollkommen untersch�tzt ... massive k�rper-
liche und psychische Ver�nderungen ... Diese d�rfen keiner Frau
– gegen ihren Willen – zugemutet werden“; [29], S. 31 f), und
passt jedenfalls schlecht zu der von Jakobs ([14], siehe oben
Anm. 10) konstatierten symbolischen (autonomiesch�tzenden)
Dimension des Rechts auf den eigenen K�rper.
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Der Streit um den Wegfall
der embryopathischen Indikation

F�r diese Frage ist vor allem die Diskussion um
den Wegfall der embryopathischen Indikation
einschl�gig. Die Indikation hatte Protest erregt,
weil sie den behinderten F�tus offiziell ungleich
behandelt. An der selektiven Abtreibung ge-
sch�digter F�ten hat sich seither, d. h. seit der
Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs
von 1995, nichts Grunds�tzliches ge�ndert.
Denn die betreffenden Fallkonstellationen wer-
den „durch die Formulierung der medizini-
schen Indikation ... aufgefangen“ – so die h�ufig
zitierte Passage aus der amtlichen Begr�ndung
des neuen Gesetzes. Der einschl�gige Absatz sei
hier in voller L�nge zitiert: „Von einer embry-
opathischen Indikation ist abgesehen worden.
Vor allem die �ußerungen von Behindertenver-
b�nden hatten n�mlich aufgezeigt, daß eine
derartige Regelung zu dem Missverst�ndnis
gef�hrt hat, die Rechtfertigung ergebe sich aus
einer geringeren Achtung des Lebensrechtes
eines gesch�digten Kindes. Zwar beruhten seit
jeher die Regelungen betreffend die embryopa-
thische Indikation demgegen�ber auf der Erw�-
gung, dass sich in solchen F�llen eine unzu-
mutbare Belastung f�r die Schwangere ergeben
kann. Durch die Formulierung der medizini-

schen Indikation in § 218 a Abs. 2 StGB ...
k�nnen diese Fallkonstellationen aufgefangen
werden. Damit wird klargestellt, dass eine
Behinderung niemals zu einer Minderung des
Lebensschutzes f�hren kann.“15

Diese Passage ist vielfach kritisiert worden.16

Die zentrale These ist offenbar, es sei ein
entscheidender Unterschied, ob man eine
Schwangerschaft unterbricht, weil der F�tus,
als gesch�digter, kein oder ein vermindertes
Recht auf Leben hat, oder ob man sie unter-
bricht, weil die Fortsetzung der Schwanger-
schaft eine unzumutbare Belastung f�r die Frau
bedeutet. Der Haupteinwand lautet, das sei nur
dann �berhaupt ein Unterschied, wenn sicher-
gestellt werde, dass das Unzumutbarkeitsurteil
nicht seinerseits an die Tatsache der Behinde-
rung ankn�pft. H�ufig wird in diesem Zusam-
menhang auf das noch vor der Gesetzes�nde-
rung zum Schwangerschaftsabbruch, n�mlich
1994, in die Verfassung aufgenommene spezielle
Diskriminierungsverbot f�r Behinderte hinge-
wiesen: „Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden“ – so lautet Art. 3
Abs. 3 Satz 2 GG.

Rainer Beckmann hat dazu folgendes ausge-
f�hrt: „Wird diese Bestimmung nicht offensicht-
lich verletzt, wenn behinderte ungeborene Kin-
der �ber die auf zw�lf Wochen beschr�nkte
‚Beratungsregelung� hinaus ohne jede Frist vor
der Geburt get�tet werden d�rfen? Dies l�sst
sich sehr einfach �berpr�fen. Man muss sich
nur an Stelle des behinderten Kindes ein
gesundes vorstellen und fragen, ob dann eben-
falls eine Abtreibung – ohne Frist – gerechtfer-
tigt w�re. Stellt sich z. B. bei einer Untersuchung
heraus, dass eine Frau ein Kind mit Trisomie 21
erwartet, k�nnte sie die �berforderung durch
die intensive F�rsorge und Betreuung, die das
Kind ben�tigen w�rde, anf�hren, um im Rah-
men der medizinischen Indikation eine embry-
opathisch motivierte Abtreibung durchf�hren
zu k�nnen. Ein nicht gesch�digtes Kind d�rfte
man aber unter sonst gleichen Umst�nden nicht
t�ten. Die Abtreibung eines gesunden Kindes

13 Siehe aber Merkel ([23], S. 3), der die These vom
Grundrechtstr�gerstatus des Embryos u. a. deshalb f�r derogiert
h�lt, weil Argumente aus der „Besonderheit der Konfliktlage
zwischen der Schwangeren und dem Embryo“ „hoffnungslos
[...]“ seien. Es mag sein, dass, wie Merkel im Blick auf
siamesische Zwillinge meint feststellen zu k�nnen, die Kon-
fliktlage keine singul�re ist. Aber dass wie beim Schwanger-
schaftsabbruch ein Unzust�ndiger sterben muss, ist eben auch
unter Geborenen nicht ausgeschlossen.
14 Von Ethikern wird h�ufig angenommen, dass dem Diskri-
minierungsvorwurf gegen die embryopathisch motivierte Ab-
treibung nichts mehr entgegenzusetzen ist, wenn man ein
volles Lebensrecht des F�tus voraussetzt. Vgl. Sch�ne-Seifert
([30], S. 119): „Mit... der Annahme eines (vollen) Lebensrechts
f�r jeden konkreten Embryo, m�ssten sich alle Rechtfertigungen
einer selektiven Abtreibung strikt verbieten – außer vielleicht
f�r die seltenen F�lle, in denen einem Embryo nach seiner
Geburt nichts als qualvolles Leiden bevorst�nde.“ Auch
Birnbacher ([3], S. 466 f) reagiert auf das Expressionsargument
(s. oben Anm. 1) zun�chst mit der Behauptung einer
Statusdifferenz zwischen F�tus und Erwachsenem. Das Bun-
desverfassungsgericht hat freilich in seinem Urteil von 1993 die
(damalige) embryopathische Indikation nicht beanstandet.

15 BT-Drucksache 13/1850 (vom 28.06.95), S. 25 f.
16 Siehe ([2], S. 160): „Scheinargument“; ([26], S. 142); u. v. a.
Nicht zur zitierten Passage, aber zum neuen Gesetz ([34],
§ 218 a, Rn. 9 a): „Akt gesetzgeberischer Verh�llungskunst“,
„eine evidente Benachteiligung Behinderter“ (ebenso fr�here
Aufl.).

Originalarbeiten

Ethik in der Medizin 3 · 2003210



w�re nur im Rahmen der Beratungsregelung
w�hrend der ersten 12 Wochen nach der Emp-
f�ngnis straflos. Somit ergibt sich eine eindeu-
tige Benachteiligung behinderter ungeborener
Kinder, die gegen Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG verst�ßt“
([2], S. 159 f).

Ich glaube nicht, dass die �berpr�fung gar
so einfach ist.17 Folgender Fall mag das verdeut-
lichen: Man denke sich eine nach der zw�lften
Woche diagnostizierte Behinderung des F�tus,
deren Nebenwirkungen in einer Weise, f�r die
ein Mediziner ein realistisches Exempel finden
mag, noch w�hrend der Schwangerschaft die
Gesundheit der Mutter bedrohen. Denkt man
sich statt des behinderten ein gesundes Kind,
entf�llt die Gefahr f�r die Schwangere und
damit die Unzumutbarkeit. Das Unzumutbar-
keitsurteil kn�pft also in dem von Beckmann
f�r entscheidend gehaltenen Sinne an die Tat-
sache der Behinderung des Kindes an. Dennoch
w�rde niemand diese Abtreibung f�r einen
Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 halten.
Daraus ergibt sich, was wir auch schon am
Anfang dieser �berlegungen konstatiert hatten:
dass nicht jede Ankn�pfung an das Merkmal
der Behinderung, sondern nur die ungerecht-
fertigte Ankn�pfung diskriminierend ist. Wer
das mit Blick auf das vorgebrachte Beispiel
zugibt und dennoch wegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2
an der Verfassungswidrigkeit von Abtreibungen
in F�llen wie dem Trisomie-21-Beispiel festhal-
ten will, der muss schon etwas anderes behaup-
ten: Er muss behaupten, dass zufolge dieses
Satzes bestimmte Folgelasten der Behinderung
des Kindes, n�mlich die erh�hten postnatalen
Betreuungslasten, von der Schwangeren immer
dann zu akzeptieren sind, wenn sie zum
gleichen Zeitpunkt die Lasten der Betreuung
eines gesunden Kindes akzeptiert h�tte. Auf die
Frage der Haltbarkeit einer solchen Verfas-
sungsinterpretation komme ich im Abschnitt
�ber den pr�implantativen Kontext zur�ck.

Die Verneinung einer Abstufung des
pr�natalen Lebensschutzes: Konsequenzen
f�r das Diskriminierungsproblem

In welchem Umfang genau Abtreibung �ber
die kriminologische und eine im engen Sinne
medizinische Indikation hinaus legitim ist,
h�ngt, wie gesagt, vom Gewicht des Rechts
der Schwangeren auf ihren K�rper ab sowie
vom Gewicht ihres Rechts, nicht gegen ihren
Willen Mutter werden zu m�ssen. Vielen
Kommentatoren scheint es plausibel, diese
Rechte in irgendeiner Weise gegen das Le-
bensrecht des F�tus abzuw�gen, und zwar mit
zunehmendem Gewicht auf dem Lebensrecht
des F�tus bei zunehmender Dauer der Schwan-
gerschaft. So kann man aber nicht argumen-
tieren, ohne zu vertreten, dass der fr�he F�tus
nicht im gleichen Maße schutzw�rdig ist wie
der sp�te. Auf entsprechende Differenzie-
rungsversuche bin ich im Vorstehenden nicht
eingegangen, weil die offizielle, auf die Urteile
des Bundesverfassungsgerichts gest�tzte Posi-
tion bislang an der Ablehnung solcher Diffe-
renzierungen festh�lt. Der fr�he F�tus soll
ganz ebenso durch seine Menschenw�rde und
sein Recht auf Leben gesch�tzt sein wie der
sp�te.18

Es gibt bekanntlich Personen – in erster Linie
strenge Katholiken – , die seit jeher Embryo-
nensch�tzer waren. Sie haben gegen die Abtrei-
bung gewettert, gegen Nidationshemmer, und
sie haben auch die In-vitro-Fertilisation be-
k�mpft. Das sind alles Techniken, die, zum Teil
schon seit Jahrzehnten, die Vernichtung von
Embryonen involvieren. Aber nicht nur solche
Personen bekennen sich heute zur Auffassung,
bereits die befruchtete Eizelle sei ein Grund-
rechtstr�ger. Im Zuge der Debatten um die
Embryonenforschung und die Pr�implantati-
onsdiagnostik ist es zu einer massenhaften

17 Zum sog. conditio sine qua non-Test beim Diskriminierungs-
verbot und zu dennoch m�glichen Differenzierungen allgemein
([8], S. 24–32).

18 Vgl. BVerfGE 88, 203, S. 254: „Das danach verfassungs-
rechtlich gebotene Maß des Schutzes ist unabh�ngig vom Alter
der Schwangerschaft. Das Grundgesetz enth�lt f�r das unge-
borene Leben keine vom Ablauf bestimmter Fristen abh�ngige,
dem Entwicklungsprozeß der Schwangerschaft folgende Ab-
stufungen des Lebensrechts und seines Schutzes.“ Zur Frage der
Wortlautinterpretation der Verfassung, insbesondere auch zur
Ausweichformel, die Verfassung sch�tze „menschliches Leben“
(anstatt „Menschen“), siehe A. L�bbe ([21], S. 141–143), nach
dem zweiten Abtreibungsurteil (1993) erneut in ([22], S. 313 f).
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Retabuisierung der fr�hesten Stadien mensch-
lichen Lebens gekommen.19

Die Konsequenzen f�r das Diskriminierungs-
thema sind offenbar diese: Wenn die Schwan-
gere und mit ihr der ausf�hrende Arzt straflos
zwischen behinderten und nichtbehinderten
F�ten differenzieren d�rfen, falls ihnen die
Differenz in den ersten zw�lf Wochen bekannt
wird, ist prima facie nicht einzusehen, warum
sie dasselbe nicht mehr tun d�rfen, falls ihnen
die Differenz erst sp�ter bekannt wird. Ein
inzwischen gewachsenes Schutzrecht des Kindes
steht dem ja angeblich nicht entgegen. Und
umgekehrt gilt: Wenn man findet, solche Diffe-
renzierung d�rfe in der erweiterten Frist nicht
straflos bleiben, gibt es auch keinen �berzeu-
genden Grund, sie in den ersten zw�lf Wochen
straflos zu lassen. Zwar m�sste dann, wie es
scheint, das subjektive Unzumutbarkeitsurteil
der Schwangeren, auf das es im Rahmen des
Beratungskonzepts in den ersten zw�lf Wochen
ankommt, objektiv daraufhin gepr�ft werden,
ob bei der Entscheidung etwa Kenntnisse �ber
eine eventuelle Behinderung des Kindes vorla-
gen und eine Beeinflussung der Entscheidung
durch diese Kenntnisse anzunehmen ist. �ber
das letztere w�re – bei gegenteiligen Beteuerun-
gen der Schwangeren, die dann nat�rlich stets
zu erwarten sind – schwer etwas herauszufin-
den. Aber es k�nnte immerhin dekretiert wer-
den, dass Hinweise auf eine eventuelle Behin-
derung des Kindes, die dem Arzt vorliegen, vor
der Schwangeren jedenfalls dann strikt geheim
zu halten sind, wenn die Sch�digung des F�tus
nicht therapierbar ist und sich aus ihr keine
unmittelbaren medizinischen Probleme f�r die
Schwangere ergeben.

Wer – insoweit offenbar in �bereinstimmung
mit dem Gesetzgeber und mit den bisherigen
Urteilen des Bundesverfassungsgerichts – diese
Konsequenz nicht ziehen will, muss Art. 3 Abs. 3
Satz 2 anders deuten. Das Verbot der Benach-
teiligung Behinderter darf dann nicht bedeuten,
dass die Schwangere die besondere Belastung

der Betreuung eines behinderten Kindes akzep-
tieren muss, falls sie zum gleichen Zeitpunkt die
Betreuung eines gesunden Kindes akzeptiert
h�tte.20 Tats�chlich fordert das Diskriminie-
rungsverbot das auch nicht. Die Gr�nde daf�r
sind im n�chsten und letzten Abschnitt auszu-
f�hren.

Der zweite Einwand – im pr�implantiven
Kontext

Der Streit um den Wertungswiderspruch
zwischen Zul�ssigkeit der Pr�natal-
diagnostik und Unzul�ssigkeit
der Pr�implantationsdiagnostik

Das Verbot der Pr�implantationsdiagnostik21

hat man zun�chst auf die Tatsache gest�tzt,
dass die Diagnosetechnik als solche eine toti-
potente Zelle, also einen Embryo verbraucht,
und dies ganz ohne eine sog. „aktuelle Kon-
fliktlage“. Das verbietet das Embryonenschutz-

19 Vgl., kurz vor Erlass des Embryonenschutzgesetzes, A. L�bbe
([21], S. 149): „Die neue Rigorosit�t, mit der man angesichts der
Fortschritte der Befruchtungstechnologie fr�he embryonale
Stadien unverf�gbar halten will, und zwar bezeichnenderweise
in vitro rigoroser als in utero [...], l�ßt erkennen, daß es in der
Diskussion um die Embryonenforschung nur vordergr�ndig um
den Status der Embryonen geht.“

20 Vgl. die in Anm. 4 zitierte Stellungnahme eines Behinder-
tenverbandsvertreters, die genau dies fordert. Das Gutachten
von Sacksofsky pr�ft Art. 3 GG nicht, leitet aber (wie oben,
Anm. 2, berichtet) das Selektionsverbot aus dem nach
Interpretation der Autorin absoluten, keiner Einschr�nkung
zug�nglichen Menschenw�rdeschutz ab – im Unterschied zum
Lebensschutz aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, der Einschr�nkungen
zulasse. Mit dem Abbruch einer als solcher (ohne embryopa-
thische Motivation) ungewollten Schwangerschaft werde �ber
den Wert oder Unwert des Kindes nicht geurteilt: „Es darf nicht
leben, bleibt aber in seiner W�rde unangetastet. Auch wenn es
der kl�gste, sch�nste und ges�ndeste Mensch der Welt w�rde,
wird es nicht geboren“ ([29], S. 68). Anders ist das bei einem
Abbruch wegen eines pr�nataldiagnostischen Befundes, und
entsprechend heißt es weiter: „Vertritt man diese Sichtweise,
w�re es konsequent, keinen ‚embryopathisch� motivierten
Schwangerschaftsabbruch mehr zuzulassen“ ([29], S. 69). Der
nachfolgende Gutachtentext zieht diese Konsequenz (weil die
Antwort auf diese Frage nicht zu den Aufgaben des Gutachtens
geh�rt?) nicht, sondern beschr�nkt sich auf die bekannte These,
dass eine „Gleichsetzung“ von Pr�natal- und Pr�implantati-
onsdiagnostik wegen fehlender Konfliktlage bei der letzteren
([29], S. 69: „Hier gibt es keinen Konflikt“) nicht zwingend sei.
Siehe dazu unten im Text, mit Anmerkungen.
21 Ob dieses Verfahren einfachgesetzlich verboten ist, ist
bekanntlich eine Frage der Auslegung der Embryonenschutz-
gesetzes. F�r die Verfassungswidrigkeit – wegen Art. 1 Abs. 1
und/oder Art. 2 Abs. 2 Satz 1 sowie ggf. zus�tzlich wegen Art. 3
Abs. 3 Satz 2 GG – sprechen sich sowohl Strafrechtler als auch
Verfassungsrechtler aus. Mit Bezug auf letztere berichtet Hufen
([12], S. 442), es gebe keinen „gefestigten Konsens“.
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gesetz. Mittlerweile funktioniert die Diagnose
aber auch ohne Embryonenverbrauch. Sie un-
terscheidet sich insoweit nicht mehr von den
pr�natalen Diagnosetechniken, die ebenfalls als
solche keinen Tr�ger der Menschenw�rde ver-
nichten. Am Versuch, beides wegen der Art der
Konfliktlage f�r unvergleichbar zu erkl�ren,
�berrascht zun�chst die Unterstellung, dass bei
einer Schwangeren, die kein behindertes Kind
austragen m�chte, die Behinderung ihres Kin-
des den fraglichen Konflikt erzeuge.22 Ein
aktueller Konflikt – im Unterschied zu einem
antizipierten, der vor einer Pr�implantations-
diagnostik ebenfalls vorliegt23 – entsteht ja
allenfalls dadurch, dass die Schwangere �ber
die Behinderung ihres Kindes informiert wird.
Fraglich bleibt also, warum solche Informatio-
nen, soweit das nicht zu Vorsorgezwecken
erforderlich ist, �berhaupt erhoben bzw., soweit
sie nebenbei anfallen, mitgeteilt werden d�rfen.
Die These, das Abstellen auf den antizipierten
Konflikt sei im Falle der Pr�implantationsdia-
gnostik deshalb unzul�ssig, weil er „durch
Verzicht auf In-vitro-Fertilisation h�tte vermie-
den werden k�nnen“ ([29], S. 71), leistet die
gew�nschte Differenzierung ebenfalls nicht.
Denn der antizipierte Konflikt, in dem sich eine
Schwangere befindet, die eine Pr�nataldiagnos-
tik verlangt, h�tte sich (normalerweise) eben-
falls vermeiden lassen, n�mlich durch Verzicht
auf die Schwangerschaft.24 Gewiss besteht hier
insoweit ein Unterschied, als man bei der
Pr�implantationsdiagnostik den Verzicht auf
den ersten Schritt, n�mlich die In-vitro-Fertili-
sation, leicht erzwingen kann, w�hrend das bei
einer Fertilisierung auf nat�rlichem Wege nicht
der Fall ist. In diesem Sinne ist dann h�ufig zu
h�ren, man d�rfe der Frau die Selektion, die im
Zuge der nat�rlichen Fortpflanzung leider vor-
komme, nun nicht auch noch durch Zurverf�-
gungstellen k�nstlicher Mittel erleichtern. Wer
so argumentiert, l�sst immerhin erkennen, dass
er eine Abtreibung nach pr�nataldiagnosti-

schem Befund im Grunde f�r Unrecht h�lt.
Unklar bleibt weiterhin, wieso man offenbar
dennoch gewillt ist, der Schwangeren �ber das
therapeutisch Notwendige hinaus die ebenfalls
nicht nat�rlichen Mittel zur Verf�gung zu
stellen, mit denen der Befund erhoben wird.25

Das ethische Kernproblem
der Pr�implantationsdiagnostik

Eine andere Differenz zwischen Pr�nataldiagno-
stik und Pr�implantationsdiagnostik wird von
den Gegnern der letzteren nun aber gerne
�bersehen: Bei der Pr�implantationsdiagnostik
wird nicht nur beim Akt der Diagnose, sondern
auch bei der Selektion selbst kein Embryo
get�tet. Der Akt der Selektion besteht, anders
als im Falle der Abtreibung, in einer Unterlas-
sung, n�mlich im Verzicht auf die Implantation.
Dass die Frau eine Implantation jederzeit ver-
weigern kann, ist dabei unstrittig.26 Mir ist
jedenfalls keine Position bekannt, die die Mutter
zur Garantin des sukzessiven Austragens s�mt-
licher mit ihrer Einwilligung erzeugter Embryo-
nen machen, d. h. sie bei Verweigerung der
Implantation wegen T�tung durch Unterlassen

22 Vgl. Sacksofsky mit der Formulierung, dass die Schwangere
sich „durch ein behindertes Kind in einen existentiellen Konflikt
geworfen sieht“ ([29], S. 69).
23 Der lediglich antizipierte Konflikt gilt den Vertretern dieses
Arguments als unmaßgeblich, siehe ([29], S. 71).
24 Vgl. ([29], S. 70): „Wenn Menschen es als unzumutbar
empfinden, ein behindertes Kind zu bekommen, steht es ihnen
frei, auf Elternschaft zu verzichten.“

25 Schließlich und endlich ist auch die These unrichtig, dass bei
der Pr�implantationsdiagnostik eine „kostenfreie“ Auswahl
zwischen verschiedenen Embryonen bestehe, w�hrend bei der
Pr�nataldiagnostik die Inkaufnahme der Belastung eines
Schwangerschaftsabbruchs zeige, dass die Frau sich in einem
echten Konflikt befinde; vgl. ([29], S. 69). Die In-vitro-
Fertilisation, die eine Frau vor einer Pr�implantationsdiagnostik
�ber sich ergehen lassen muss, ist, wie gerade Gegner des
Verfahrens (bei denen dieser Hinweis dann freilich einen
paternalistischen Ton annimmt) gerne betonen, keineswegs
„kostenfrei“, sondern eine Belastung, deren �bernahme zeigt,
dass der Wunsch, nicht Mutter eines gesch�digten Kindes zu
werden, wie beim Schwangerschaftsabbruch nicht der Laune
eines Augenblicks entspringt.
26 Vgl. ([29], S. 64): „Die Frau darf sich wegen ihrer Grundrechte
gegen eine Schwangerschaft entscheiden. Dieses Recht verliert
sie nicht dadurch, daß sie zuvor einer In-vitro-Fertilisation
zugestimmt hat, die auf Herbeif�hrung einer Schwangerschaft
zielte.“ Die ersten beiden Teils�tze des zweiten Satzes gelten
sicherlich auch ohne den dritten Teilsatz. Im �brigen d�rfte es
schwierig sein, zu bestreiten, dass auch eine In-vitro-Fertilisa-
tion, die mit der Absicht einer nachfolgenden Pr�implantati-
onsdiagnostik durchgef�hrt wird, auf die Herbeif�hrung einer
Schwangerschaft zielt. Einfachgesetzlich ergibt sich das Verbot
einer Implantation gegen den Willen der Frau aus § 4 Abs. 1
Nr. 2 ESchG; bestraft wird danach, wer „es unternimmt, auf eine
Frau ohne deren Einwilligung einen Embryo zu �bertragen“.
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bestrafen m�chte. Mir ist nicht einmal eine
Position bekannt, die den Schritt der Verweige-
rung der Implantation nach durchgef�hrter In-
vitro-Fertilisation mit einer Begr�ndungs- oder
Beratungspflicht verkn�pfen m�chte. Die Frau
braucht nur Nein zu sagen. Es ist also nicht, wie
bei der Abtreibung, die aktive T�tung eines
Embryos und auch nicht eine garantenpflicht-
widrige T�tung durch Unterlassung, die die
Gegner der Pr�implantationsdiagnostik scho-
ckiert. Was sie schockiert, ist offenbar speziell
die Nichtzuf�lligkeit der Verweigerung der Im-
plantation – ihre Ankn�pfung an eine eigens zu
diesem Zweck vorweg erhobene Information
�ber den Behinderungsstatus des Embryos. Das
w�re, wenn wir den oben vorgetragenen Deu-
tungen des Verbots der Benachteiligung Behin-
derter glauben d�rften, ja auch genau das, was
die Verfassung verbietet.

„Eugenik“?

Die Bundes�rztekammer, das ist missbilligend
vermerkt worden, ber�hrt in ihrem „Diskussi-
onsentwurf zu einer Richtlinie zur Pr�implan-
tationsdiagnostik“ das Diskriminierungspro-
blem �berhaupt nicht. Allenfalls ist der folgende
Satz einschl�gig: „Eugenische Ziele d�rfen mit
der Pr�implantationsdiagnostik nicht verfolgt
werden“ ([1], S. 3).

Aber was ist ein „eugenisches Ziel“? Und wer
darf es nicht verfolgen? Verfolgt eine Frau ein
eugenisches Ziel, wenn sie sich anstelle eines
genetisch gesch�digten und daher behinderten
Kindes ein gesundes w�nscht? W�rtlich genom-
men ja, denn sie w�nscht sich ein „wohlgebo-
renes“ Kind. Man mag die Ansicht, das sei
„Eugenik“, mit dem Hinweis abwehren, dass
bislang nur die staatlich geplante Verbesserung
des Erbguts einer ganzen Population „Eugenik“
geheißen habe. Insoweit empfiehlt sich zur
Differenzierung die �bernahme des in der
angels�chsischen Diskussion �blichen Aus-
drucks „liberale Eugenik“ – n�mlich als Aus-
druck f�r diejenigen Ver�nderungen des Erb-
guts, die sich ergeben, wenn lediglich private
Akteure bei den jeweils eigenen Nachkommen
Selektion betreiben. Eugenik oder nicht – die
hier interessierende Frage lautet: Ist solche
private Selektion Diskriminierung?

Selektives Verhalten im privaten Bereich;
Beispiel Partnerwahl

Um die Antwort plastischer zu machen, mache
ich einen Exkurs zu einem behindertenpoliti-
schen Problem, das unmittelbar die Geborenen
betrifft. Spricht man mit Personen, die die
Situation von Behinderten aus dem beruflichen
Alltag kennen (beispielsweise mit Sonderschul-
p�dagogen), dann beklagen sie, wenn das
Gespr�ch �ber eine erste Phase hinausgekom-
men ist, oft gar nicht so sehr die staatliche
Behindertenpolitik. Sie geben sogar zu, dass
hier einiges getan worden ist – Pflegedienste,
Fahrdienste, spezielle Entwicklungsf�rderungs-
maßnahmen, Verbesserungen der M�glichkeit
zu selbst�ndigem Wohnen und so fort. Was sie
in erster Linie beklagen, ist – dieser Ausdruck
f�llt dann stets – die „Ausgrenzung“ Behinder-
ter. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, jeden-
falls auch, der Mangel an freiwilligem, nicht
beruflich bedingtem Kontakt zwischen Behin-
derten und Nichtbehinderten, an freiwilliger
Zuwendung (statt Abwendung) auf der Straße,
in der Kneipe, beim Zusammenschluss zu
Wohngemeinschaften, beim Aufbau von
Freundschaftsbeziehungen und so weiter. Und
die gewisse Hilflosigkeit, die die Beschreibung
dieser Probleme begleitet, zeigt: Die Betreffen-
den sp�ren, dass an diesem Mangel durch
staatliche Behindertenpolitik wenig ge�ndert
werden kann. Worum es sich n�mlich handelt,
ist die Tatsache, dass die B�rger – auch wenn sie
gerne bereit sind, jeden, wie man so sagt, als
Gleichen zu achten – in ihrem Privatleben doch
Unterschiede machen. Darunter sind durchaus
auch Unterschiede nach Merkmalen, deren Dis-
kriminierung in Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG verboten
wird: Geschlecht, Abstammung, Glauben und so
weiter. Und ganz ebenso spielt eben im Privat-
leben auch das Vorliegen einer Behinderung
eine Rolle. Formal verfassungswidrig ist das
alles nicht. Das liegt zun�chst daran, dass die
Grundrechte unmittelbar nur den Staat, nicht
aber Private binden.

Man braucht nun nur an den Vorgang der
individuellen Partnerwahl zu denken, um sich
klar zu machen, dass es absurd w�re, solches
private Unterscheidungsverhalten grunds�tz-
lich f�r Unrecht und den Schutz davor
(grundrechtsdogmatisch via Aktivierung der
staatlichen Schutzpflicht) f�r eine Staatsauf-
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gabe zu halten. Es versteht sich doch von
selbst, dass der Staat, Diskriminierungsverbot
hin und Menschenw�rde her, einer Frau nicht
verbieten darf, die Eheschließung mit einem
Behinderten abzulehnen, wenn sie einen
Nichtbehinderten unter sonst gleichen Um-
st�nden geheiratet h�tte. (Dieser Gedanke ist
nicht fiktiv: Es gibt den Fall, dass eine schon
beschlossene Heirat wegen zwischenzeitlich
eingetretener Behinderung des Partners abge-
lehnt wird.) Analoges gilt z. B. auch f�r
Adoptionen. Dass dergleichen erlaubt bleiben
muss, liegt nicht nur daran, dass sich in
solchen privaten Wahlakten Freiheit realisiert
– die M�glichkeit, dem nachzugehen, was,
irrt�mlich oder nicht, der eigenen Vorstellung
vom guten Leben entspricht. Es liegt auch
daran, dass die Entscheidung, mit wem man
sein Leben im Nahbereich teilen m�chte,
zwar prinzipiell erzwingbar ist, aber als
erzwungene f�r die Betroffenen nicht dieselbe
Qualit�t h�tte wie als freiwillige. Das ist die
Weisheit der alten Unterscheidung zwischen
iustitia und caritas, zwischen Gerechtigkeit
und Liebe.

Fazit zur pr�implantiven Selektion
bei besonderer Belastung

Nat�rlich m�gen unter den Motiven, die eine
Frau veranlassen, ihr Leben nicht mit einem
behinderten Kind teilen zu wollen, auch solche
sein, die vorurteils-, d. h. irrtumsbehaftet sind
und die daher durch Aufkl�rung ge�ndert
werden k�nnen. Insoweit mag man aufkl�ren.
Ansonsten gilt: Wenn eine Frau die M�glichkeit
der Pr�implantationsdiagnostik in Anspruch
nehmen m�chte, dann tut sie dabei in bestimm-
ter Hinsicht nichts anderes als das, was wir alle
tun, wenn wir jemanden in unseren Nahbereich
zulassen und dabei in Orientierung an den uns
zug�nglichen Informationen selektiv vorgehen.
Solche Selektion bedeutet zwar in der Summe
f�r unterschiedlich geartete Menschen unter-
schiedliche Chancen und ist darin durchaus
nicht unproblematisch. Aber mit R�cksicht auf
die individuelle Freiheit und mit R�cksicht auf
den caritas-Aspekt von Nahbeziehungen ist es
nicht nur illegitim, sondern auch kontrapro-
duktiv, dergleichen per Gesetz f�r Unrecht zu
erkl�ren.

Diejenigen, die sich von den dazu hier
vorgetragenen �berlegungen nicht �berzeugt
sehen und nach wie vor der Ansicht sind, dass
die Pr�implantationsdiagnostik ein Recht der
betroffenen Embryonen missachte, von ihrer
genetischen Mutter unterscheidungsfrei ange-
nommen zu werden, m�gen bitte folgendes tun:
Sie m�gen ein Bild der Institutionen einer
Gesellschaft entwerfen, die das Diskriminie-
rungsverbot generell – und nicht nur, diskrimi-
nierenderweise, reproduktionswilligen Frauen
gegen�ber – in der Privatsph�re der B�rger
zur Geltung bringt. Dann k�nnte man dar�ber
sprechen, ob man in einer solchen Gesellschaft
leben m�chte.

Grenzen der Analogie von Partnerwahl
und Wahl des eigenen Kindes

Das Argument lautete, dass eine Frau, die die
M�glichkeit der Pr�implantationsdiagnostik in
Anspruch nehmen m�chte, in wohlbestimmter
Hinsicht nichts anderes tut als das, was im
privaten Nahbereich auch sonst erlaubt ist. W�re
die Analogie vollst�ndig, dann w�re grunds�tzlich
nicht einzusehen, warum sich die Frau bei ihrer
Wahl nicht auch z. B. an der Intelligenz oder am
Aussehen ihres k�nftigen Kindes orientieren
d�rfte, wenn das denn pr�implantationsdiagnos-
tisch m�glich w�re.27 Sp�testens an dieser Stelle
wird, jedenfalls in Deutschland, praktisch jeder
zum Gegner der Pr�implantationsdiagnostik. Und
kaum jemand h�lt es f�r n�tig, das noch eigens zu
begr�nden. Deshalb sei hier ganz explizit gefragt:
Wieso ist uns im privaten Nahbereich, z. B. bei der
Partnerwahl, die Zul�ssigkeit auch arbitr�ren
selektiven Verhaltens eine Selbstverst�ndlichkeit,
w�hrend das beim doch ebenso privaten Verh�lt-
nis zu den k�nftigen Kindern anders sein soll?
Zun�chst ist zu �berlegen, ob sich ein solches
Verbot aus den Grundrechten der betroffenen
Embryonen ergibt.

27 Dies mag der Grund gewesen sein, der die Ansiedlung des
Selektionsschutzes auf der Ebene eines absolut verstandenen
Menschenw�rdeprinzips bei Sacksofsky motiviert hat: „ ... es
herrscht (noch) Einigkeit dar�ber, daß Pr�implantationsdia-
gnostik nicht zur Auswahl anhand von Kriterien wie Geschlecht,
Intelligenz oder Aussehen f�hren d�rfte ... Doch eine solche
Einschr�nkung ist unter Menschenw�rde-Gesichtspunkten irre-
levant .... Art. 1 Abs. 1 GG stellt klar, daß es kein Kriterium, keine
Eigenschaft geben darf, das [sic] auf den ‚Lebenswert� von
Menschen Einfluß hat“ ([29], S. 66).
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Mir scheint, dass man einer Frau, die sich ihr
Kind sozusagen passgenau aussuchen m�chte,
in der Tat nicht mit dem verfassungsrechtlichen
Diskriminierungsverbot kommen kann. Denn
dieser Satz, wie gesagt, ist im privaten Nahbe-
reich nicht verpflichtend. Was dagegen sehr
wohl auch im Privatbereich verpflichtend ist
(n�mlich �ber die Konkretisierungen im Straf-
recht), ist die Achtung des Grundrechts auf
Leben. Entsprechend lautet eine naheliegende
Antwort auf die gestellte Frage: Im Falle der
selektiven Partnerwahl geht es den Zur�ckge-
wiesenen nicht ans Leben; im Falle der Em-
bryonenselektion dagegen wohl. Ich halte diese
Antwort nicht f�r �berzeugend. Denn selbst
wenn – durch welche psychischen �beremp-
findlichkeiten oder sonstigen Verstrickungen
auch immer – tats�chlich jemandes Leben
davon abhinge, von einer bestimmten Person
als Partner akzeptiert zu werden, best�nde f�r
diese Person keinerlei Rechtspflicht, die Part-
nerschaft einzugehen. Niemand ist verpflichtet,
auf Jahre hinaus seine private Freiheit aufzuge-
ben, um einem anderen Menschen das Leben zu
retten.

Tats�chlich unterscheidungskr�ftig ist dage-
gen folgende Antwort: K�nftige Kinder werden
aufgrund eines Wunsches, mit ihnen das Leben
zu teilen, eigens erzeugt. K�nftige Partner nicht.
Wer dies f�r den entscheidenden Unterschied
h�lt, muss folgendermaßen argumentieren:
Nicht die selektive Zur�ckweisung als solche
ist das, was die Pr�implantationsdiagnostik
verfassungswidrig macht; sondern die selektive
Zur�ckweisung nach vorangegangener Erzeu-
gung des Grundrechtstr�gers – die sog. „Zeu-
gung auf Probe“. Ist es nicht eine Trivialit�t,
dass dies das Lebensrecht von Embryonen
missachtet?

Das mehrfach zitierte verfassungsrechtliche
Gutachten f�r die EnquÞte-Kommission f�hrt zu
dieser Frage folgendes aus: „Teilweise wird
vertreten, daß die k�nstliche Erzeugung von
Leben mit der – absehbaren – Bestimmung
seiner Vernichtung gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
[28] verstieße .... Dies trifft indes nicht zu. Auch
im Falle der Erzeugung von Leben mit der
Absicht, es wieder zu vernichten, sch�tzt Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG allein vor dem T�tungsakt,

nicht vor dem Akt der Erzeugung“.29 Und nun
sieht man schon, was das Problem ist: An einem
T�tungsakt l�sst sich die Grundrechtswidrigkeit
der Pr�implantationsdiagnostik ja ebenfalls
nicht festmachen. Denn hier wird nicht get�tet.
Es wird lediglich die Implantation verweigert.
Dass das der Frau jederzeit gestattet ist, unter-
liegt, wie wir sahen, keinem Zweifel.

Wer dennoch das Verbot der Pr�implantati-
onsdiagnostik mit den Grundrechten der be-
troffenen Embryonen begr�nden m�chte, scheint
mir keine andere M�glichkeit zu haben als diese:
Grundrechtswidrig kann allenfalls der Akt der
Diagnose sein – nicht der Akt der Erzeugung,
nicht die Verweigerung der Implantation. Man
m�sste dann von einem Recht des Embryos auf
sein genetisches Inkognito ausgehen, n�mlich im
Hinblick darauf, dass bei L�ftung des Inkognitos
die Gefahr besteht, dass die Mutter die Implan-
tation verweigert. Ob und ggf. wie ein solches
Recht grundrechtsdogmatisch ableitbar ist, m�-
gen die Juristen pr�fen.30 In jedem Falle gilt:
Wenn es ein solches Recht des Embryos auf sein
genetisches Inkognito gibt, dann geht es gewiss
mit der Einnistung in den Uterus nicht pl�tzlich
verloren. Wer zwischen dem Recht des Embryos
auf sein Inkognito und einem Recht der Mutter,
dieses Inkognito zu l�ften, wenn ihr aus der
Mutterschaft besondere Belastungen drohen, ab-
w�gen m�chte, der darf dies bei der Pr�implan-
tationsdiagnostik nicht anders tun als bei der
Pr�nataldiagnostik.31

28 „Jeder hat das Recht auf Leben und k�rperliche Unver-
sehrtheit.“

29 ([29], S. 19 f). In dem Gutachten wird auch nicht vertreten,
dass die Erzeugung eines Menschen mit der genannten Absicht
als solche gegen Art. 1 Abs. 1 GG verstoße. Es wird, soweit ich
sehe, auch nicht vertreten, dass der Akt der Diagnose als solcher
dies tut. Unklar insoweit die oben, Anm. 2, bereits zitierte
Passage, derzufolge angeblich „die Untersuchung von Menschen
... mit der Absicht, sie bei negativem Befund zu t�ten, ... eine
Selektion dar[stellt]“ und damit jener „Inbegriff einer men-
schenw�rdewidrigen Behandlung“ sei, den die Verfassung
verbiete ([29], S. 65, Hervorhebung W.L.).
30 Insoweit ohne genauere Erl�uterungen Hufen, der das Verbot
der Pr�implantationsdiagnostik „mit dem Ziel der Geschlechts-
auswahl und f�r andere nicht durch gravierende medizinische
Indikationen gebotene F�lle (sp�t manifestierende Krankheiten,
�ußere Eigenschaften usw.)“ ([12], S. 451) auf dem Wege einer
Verh�ltnism�ßigkeitspr�fung, also jedenfalls durch Geltendma-
chung entgegenstehender Grundrechte begr�nden will ([12],
S. 448).
31 F�r das elterliche „Recht zu wissen“ mit der w�nschens-
werten Deutlichkeit Hufen ([12], S. 443).
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Soviel zu der Frage, welche Rechte der betrof-
fenen Embryonen einem selektiven Verhalten
der Mutter allenfalls entgegenstehen k�nnten. Es
war n�tig, auf diese Frage so detailliert einzu-
gehen, weil sie die deutsche Debatte �ber das
Selektionsproblem g�nzlich dominiert. Ab-
schließend soll nun aber erl�utert werden,
weshalb es sich empfiehlt, das Thema anders
anzugehen.

Ausblick auf dringliche Fragen

Warum sich das Selektionsproblem
mit der These, der Embryo sei Tr�ger
der Menschenw�rde, nicht erledigt

Der Mutter, die die Jahre der Elternschaft lieber
mit einer Tochter als mit einem Sohn verbrin-
gen m�chte, gesteht das Embryonenschutzge-
setz diese Wahl nicht zu. Aber nicht deshalb,
weil das M�nnerdiskriminierung w�re; auch
nicht deshalb, weil es das Leben verworfener
Embryonen zu sch�tzen gilt; in der Tat �ber-
haupt nicht aus Gr�nden des Embryonenschut-
zes. Das ergibt sich daraus, dass der einschl�-
gige § 3 ESchG gar nicht die Wahl unter
mehreren Embryonen, sondern die Auswahl
einer entsprechenden Samenzelle vor der Be-
fruchtung der Eizelle thematisiert. Samenzellen
sind nat�rlich keine Grundrechtstr�ger. Was
immer an Selektion bereits auf der Gametene-
bene stattfindet, ist durch die ganze oben
abgehandelte Debatte zu den Rechten der Em-
bryonen �berhaupt nicht ber�hrt und durch
keines der dort geltend gemachten Verbote
betroffen. Das gilt auch f�r Satz 2 der gerade
genannten Vorschrift: Der gestattet die Ge-
schlechtswahl, wenn sie dazu dient, „das Kind
vor der Erkrankung an einer Muskeldystrophie
vom Typ Duchenne oder einer �hnlich schwer-
wiegenden geschlechtsgebundenen Erbkrank-
heit zu bewahren [...]“. Richtiger m�sste es
wohl heißen: ein Kind mit einer solchen
Krankheit davor zu bewahren, gezeugt zu wer-
den; oder: die Eltern vor einem Kind mit einer
solchen Krankheit zu bewahren. Wie auch
immer: Ein Grundrechtstr�ger, mit oder ohne
Behinderung, ist bei der Selektion weit und
breit nicht vorhanden. Warum also nicht freie
Wahl f�r freie B�rger?

Die Pragmatik des Verbots der Geschlechts-
wahl auf Gametenebene ist offenbar diese: Wenn

sich die Wahlm�glichkeiten der Eltern auf die
genetische Ausstattung ihrer Kinder erweitern,
dann m�ssen die langfristigen Funktionsbedin-
gungen nicht nur der sozialen, sondern auch der
biologischen, n�mlich Fortpflanzungsgemein-
schaft, die wir sind, in den Blick genommen
werden. Denn beides kann durch die kumula-
tiven Effekte solcher individueller Wahlakte
beeintr�chtigt werden.32 Inwieweit solche Effek-
te drohen, und was es konkret bedeutet, dies
politisch in den Blick nehmen zu m�ssen –
dar�ber wird in der deutschen bioethischen
Debatte kaum gesprochen. Wie, z. B., ver�ndern
die neuen reproduktionsmedizinischen Wahl-
m�glichkeiten die Grenzziehungen zwischen
Privatsph�re, Marktsph�re und politischer
Sph�re, an die wir uns im liberalen Rechtsstaat
gew�hnt haben? L�sst sich angesichts der
reproduktionstechnischen Entwicklungen �ber-
haupt weiterhin daran festhalten, dass Repro-
duktionsentscheidungen Privatsache sind?33

Was bedeutet es, wenn sich die Wunschvorstel-

32 Vgl. zu Satz 1 der Vorschrift aus dem Kommentar zum
Embryonenschutzgesetz ([17], Rn. 3, S. 215): „Gesch�tztes
Rechtsgut ist die nat�rliche, zuf�llige Geschlechterproportion, in
die durch Manipulation im Sinne einer ‚Zuchtauswahl� st�rend
eingegriffen w�rde“. Schon der darauffolgende Satz („Gesch�tzt
ist mithin [?] auch das Menschenbild des genetisch nicht
manipulierten Menschen.“) und der weitere Kommentartext
zum ganzen § 3, einschließlich der Hinweise zur Entstehungs-
geschichte, zeigen freilich, dass �ber die genauen Motive des
§ 3 ESchG offenbar weder im Gesetzgebungsverfahren noch im
Kommentar Klarheit herrschte bzw. herrscht, vielmehr immer
wieder der in seinen genauen Wertbez�gen unanalysiert
bleibende Pauschalvorwurf des „Einstiegs in die Eugenik“ ([17],
S. 215, S. 218) im Hintergrund steht. – Zur Geschlechtswahl, die
bisher vor allem im Bereich der Pr�nataldiagnostik diskutiert
wurde und deren Beurteilung komplizierter und kulturabh�n-
giger ist, als Pauschalgegner offenbar annehmen, z. B. ([18],
Kap. 10); zu den Verh�ltnissen in Indien [19].
33 Dies ist der Fokus der angels�chsischen Debatten; vgl., statt
vieler, Gems ([10], S. 207) im Anschluß an die Herausarbeitung
des Unterschieds von „the mainline positive eugenics of the
past“ und „libertarian positive eugenics“: „Again, the type of
eugenic advice that the eugenic counselor may end up dishing
out is not so much to suggest possible improvements parents
may incorporate in their children, but to suggest that out of a
sense of duty to others, they do not incorporate this or that
‚improvement�. So, again, we can see that where it is the
parents who are the drivers of decision-making about the
genotypes of their offspring, the role of collectivistic eugenics
becomes one of constraining the selfish eugenic aspirations of
parents for their children“.
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lungen potenzieller Eltern (wie der Markt f�r
Samen- und Eizellenspenden in den USA zu
zeigen scheint34) vor allem auf Elitestudenten
richten? Und warum genau tun sie das eigent-
lich? Mit „Bioethik“, wie sie derzeit in Deutsch-
land betrieben wird, kommt man bei diesen
Fragen nicht besonders weit. Das liegt daran,
dass sich die Debatte im Streit �ber den
Grundrechtstr�gerstatus des Embryos festgefah-
ren hat.

Der Grund daf�r ist offenbar die Hoffnung,
dass sich die einschl�gigen Fragen und Proble-
me erledigen lassen, indem man den Embryo in
vitro zum Grundrechtstr�ger erkl�rt (oder in
der popul�reren Version: wenn man das Zau-
berw�rtchen „Menschenw�rde“ spricht). Diese
Hoffnung ist irrig. Dass Selektion, mindestens
partiell, auch auf Gametenebene m�glich ist, ist
daf�r nicht der einzige Grund. Ein weiterer
Grund ist, dass man die Menschenw�rde der
befruchteten Eizelle, wie sich in der Debatte
gezeigt hat, niemandem andemonstrieren kann.
Sie scheint irgendwie Glaubenssache zu sein.
Hinzu kommt, dass, Verfassung hin oder her,
der Embryonenschutz in der Praxis l�ngst auf
allerlei Weise ausgeh�hlt wird – und sei es auf
Schleichwegen wie denen, die das Stammzellen-
gesetz beschreitet: an Stammzellen, die (vor
Erlass des Gesetzes) in L�ndern gewonnen
wurden, in denen man die Menschenw�rde
angeblich weniger achtet, d�rfe man ruhig
forschen. So etwas irritiert die B�rger, die sich
entlang der offiziellen Parole auf die These von
der Menschenw�rdetr�gerschaft des Embryos
eingelassen hatten, außerordentlich.

Dar�ber hinaus ist auch sonst noch einiges
irritierend. Wie ist die Menschenw�rdetr�ger-
schaft der befruchteten Eizelle mit der intuitiven
und auch rechtlichen Akzeptanz der Nidations-
hemmer vereinbar? Wieso w�rde man (in dem
bekannten Dilemma-Fall) niemals einen S�ug-
ling verbrennen lassen, um stattdessen zehn
Embryonen zu retten?35 Wieso ist man entsetzt,
wenn man an die Menschenversuche in Ausch-
witz denkt, aber allenfalls beunruhigt, wenn
man an die Embryonenforschung in England
denkt? Warum keine humanit�ren Interventio-
nen in England? Auf Fragen dieser Art gibt es
auch von engagierten Embryonensch�tzern kei-

ne plausiblen Antworten. Mir selbst f�llt dazu
nur eines ein: Die befruchtete Eizelle ist nicht
Tr�ger der Menschenw�rde, jedenfalls nicht in
demselben Sinne wie ein geborener Mensch.

Ein Versuch, anders zu argumentieren

Wenn sich das Problem der arbitr�ren, beliebi-
gen Selektion in vitro mit der sog. Statusdebatte
nicht erledigt, kommt man um eine gr�ndliche
Auseinandersetzung mit den m�glichen kumu-
lativen Folgen der neuen Reproduktionstechni-
ken nicht herum. Ich m�chte hier wenigstens
noch andeuten, welche Themen dann auf die
Tagesordnung kommen. Ich spreche dabei auch
im Folgenden nur vom Problem der Selektion,
nicht von der Manipulation genetischen Mate-
rials. Im �brigen sehe ich v�llig ab von der
Frage, f�r welche ph�notypischen Merkmale
eine genetische Selektion derzeit oder in Zu-
kunft �berhaupt infrage kommt.

Mein Beispiel sei die selektive Auswahl
diverser am herrschenden Sch�nheitsideal aus-
gerichteter k�rperlicher Merkmale (wie auch
immer man sich das genau vorzustellen hat).
Das Streben nach solchen Merkmalen w�rde
zweifellos zu einer Nachfrage nach den entspre-
chenden Selektionstechniken f�hren, sobald sie
auf dem Markt zu haben w�ren. Der Wunsch,
die eigenen Kinder mit k�rperlichen Vorz�gen
auszustatten, manifestiert sich ja bereits deut-
lich auf den Spermien- und Eizellenm�rkten der
reproduktionsmedizinisch liberalen Gesell-
schaften. In solchen Gesellschaften wird gerne
argumentiert, dass die einschl�gige Nachfrage ja
nicht staatlich erzwungen sei und insoweit
offenbar den Pr�ferenzen der m�ndigen B�rger
entspringe. Die Gegner halten, soweit ich sehe,
vor allem dagegen, dass ein Angebot geneti-
scher Selektionstechniken auf dem freien Markt
die Erwerbsst�rkeren im Vergleich zu den
Erwerbsschwachen noch zus�tzlich beg�nstigen
w�rde. Mit anderen Worten, man argumentiert
mit dem Verdikt fehlender Verteilungsgerech-

34 Siehe die Schilderung in [13] sowie, als rechtspolitische
Reaktion auf solche Verh�ltnisse, [28].

35 Vgl. [7]. Das einzige unter den dort interviewten Mitgliedern
des Nationalen Ethikrats, das in dem bekannten Dilemma-Fall
nicht daf�r optiert hat, den S�ugling zu retten (es stehe
vielmehr frei, wen man rettet), war der Jurist Jochen Taupitz.
Aus seinem Beitrag ergibt sich nicht deutlich, ob dieses Urteil
auch dem eigenen Judiz entspricht oder ob es sich lediglich um
eine Aussage zum geltenden Recht handelt.
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tigkeit.36 Fehlende Verteilungsgerechtigkeit gilt
freilich im Allgemeinen nicht als Grund, auf die
Bereitstellung nachgefragter G�ter �berhaupt zu
verzichten. Allenfalls gilt sie als ein Grund f�r
Umverteilung. Erledigen sich unsere Bedenken
gegen die genetische Selektion k�rperlicher
Sch�nheit, wenn sichergestellt wird, dass den
Eltern, die sich dieses Gut f�r ihre Kinder nicht
leisten k�nnen, mit Transferzahlungen unter die
Arme gegriffen wird?

Ich glaube nicht. Der Widerstand wurzelt
also nicht (allein) im Problem der Verteilungs-
gerechtigkeit. Hier ist ein anderer Vorschlag:
Bewiese denn das Faktum der Nachfrage wirk-
lich, dass die Versorgung der eigenen Kinder
mit Genen f�r k�rperliche Sch�nheit den Pr�-
ferenzen der m�ndigen B�rger entspricht? Nach
dieser Logik entspr�che auch die Bereitstellung
von Dopingmitteln oder Biowaffen den Pr�fe-
renzen der m�ndigen B�rger. Hier stellt sich die
Nachfrage ja ebenfalls rasch ein, wenn das
Angebot da ist. Gewiss, es gibt Unterschiede:
Mit Dopingmitteln sch�digt man sich selbst, mit
Biowaffen andere – mit gesteigerter Sch�nheit
dagegen zun�chst einmal niemanden. Aber dass
das nicht als solches sch�dlich ist, ist noch kein
guter Grund, aus dem Faktum der Nachfrage zu
schließen, dass die Bereitstellung von Mitteln
zur Selektion sch�ner Kinder von den B�rgern
gew�nscht wird. Der den Nachwuchs betreffen-
de Konkurrenzkampf beg�nne dann f�r die
Eltern nicht erst, wenn die Kleinen in die
Vorschule kommen, sondern er beg�nne schon,
wenn die Kleinen noch im Reagenzglas schwim-
men. Warum sollte man das wollen, wenn – und
nun kommt der entscheidende Punkt – gr�ßere
Sch�nheit die Kinder nicht absolut besser stellt,
sondern nur dann (vielleicht!) gl�cklicher oder
doch „erfolgreicher“ macht, wenn die eigenen
Eltern mehr investieren als die der Konkurrenz?
Das Faktum der Nachfrage ist hier also vielleicht
nur der Ausdruck dessen, dass man nicht ins
Hintertreffen geraten will, nachdem sich die
eigentliche Pr�ferenz, dass dergleichen nieman-
dem zur Verf�gung stehe, nicht hat verwirkli-
chen lassen – n�mlich infolge der herrschenden
marktliberalen Grunds�tze und des auf sie sich
berufenden Lobbyismus derjenigen, die mit
dem Verkauf der fraglichen Produkte Geld
verdienen wollen.

Wer diese Argumentationsrichtung f�r hilf-
reich h�lt, sollte beachten, dass sie nicht gegen
eine pr�implantationsdiagnostische Selektion
der Tr�ger von Erbkrankheiten spricht. Es
scheint jedenfalls zynisch, den elterlichen
Wunsch, dass das eigene Kind nicht mit einer
Erbkrankheit geschlagen sein m�ge, mit dem
Wunsch zu identifizieren, ein Kind ohne Kon-
kurrenznachteil zu haben. Eine Erbkrankheit ist
zwar f�r gew�hnlich auch ein Konkurrenznach-
teil. Aber in erster Linie ist sie doch eine
absolute (nicht bloß relative) Last f�r das Kind –
und f�r die Eltern, die es lieben.

Dass das vorgetragene Argument zwischen
der selektiven Vermeidung absolut Belasteter
und der selektiven Vermeidung bloßer Kon-
kurrenzverlierer differenziert, scheint zun�chst
eine St�rke zu sein. Bei dem Versuch, diese
Grenze scharf zu ziehen, ger�t man freilich in
anhaltendes Gr�beln. Sind nur andauernde
Schmerzen absolut belastend, oder ist es z. B.
auch das Wissen, dass man im mittleren Alter
an Chorea Huntington sterben wird? Inwieweit
ist fehlende Gehf�higkeit eine absolute Belas-
tung? Oder ist das nur ein Konkurrenznachteil?
Was entnehmen wir der Tatsache, dass der
anfangs zitierte Gehbehinderte – der, der sich
von der Fee einen Capuccino w�nschen w�rde
– in dem gleichen Interview auch folgendes
mitteilt: „Ich selbst habe 20 Jahre meines
Lebens versucht, nicht behindert zu werden.
Ich habe jede Krankengymnastik, jede Opera-
tion mitgenommen... Mittlerweile hat sich das
gewandelt“? ([11], S. 28) Ist es denkbar, dass
diese Bem�hungen nichts anderes als der
Ausdruck einer schwer zu �berwindenden
Orientierung an den Normen der Konkurrenz-
gesellschaft waren?

Und selbst wenn sie das waren: Wie w�re
denn eine Gesellschaft zu denken, die ohne oder
mit weniger Konkurrenz auskommt? Oder geht
es nicht darum, m�glichst wenig zu konkurrie-
ren, sondern darum, um die richtigen Dinge zu
konkurrieren? Was w�ren die richtigen Dinge?
Wer darf dar�ber entscheiden? War es nicht der
Ursprung liberaler Gesellschaften, dass endlich
Schluss damit sein m�ge, anderen vorzuschrei-
ben, was f�r sie „die richtigen Dinge“ sind?
Garantieren liberale Gesellschaften uns dies
wirklich: dass wir dar�ber selbst entscheiden
k�nnen?

36 Zum Beispiel ([35], bes. S. 191–193).
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Das alles sind schwierige Fragen. Sie klingen,
als h�tten sie mit der bioethischen Debatte
wenig zu tun. Um so schlimmer f�r die bio-
ethische Debatte.
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